Arbeitsrechtliche Informationen:

Das Fragerecht des Arbeitgebers nach Schwerbehinderung und Schwangerschaft:

Im Zusammenhang mit anstehenden Vorstellungsgesprächen bekomme ich immer wieder Anfragen von Mandanten. Sehr oft geht es dabei um Unsicherheiten, ob und inwieweit Fragen des potentiellen Arbeitgebers beantwortet werden müssen. 

Ich möchte an dieser Stelle zwei Komplexe herausgreifen und hierzu einige wertvolle und aktuelle Informationen geben:

1. Die Frage nach der Schwerbehinderung:

Vorab sei darauf hingewiesen, dass hier zwischen Körperbehinderung und Schwerbehinderteneigenschaft unterscheiden werden muss.

Bezüglich einer Körperbehinderung darf der Arbeitgeber nur insoweit fragen, als die Frage auf eine durch die Körperbehinderung mögliche Beeinträchtigung der zu verrichtenden Arbeit gerichtet ist. 

Im Gegensatz dazu ist die Frage nach der Schwerbehinderung nach der älteren Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zulässig.
Die Falschbeantwortung führt(e) zu einem Anfechtungsrecht des Arbeitgebers, und zwar ungeachtet dessen, ob die Schwerbehinderung Auswirkungen auf die erstrebte Tätigkeit hat  oder nicht. Dies wurde damit begründet, dass der Arbeitgeber bei Einstellung eines Schwerbehinderten besondere Pflichten zu erfüllen, bspw. mehr Urlaub, Sonderkündigungsschutz usw., und damit ein berechtigtes Interesse hat.

Interessant ist, dass sämtliche Entscheidungen des BAG erlassen wurden vor Inkrafttreten des § 81 II SGB IX i. V. m. § 7 AGG, wonach ein Arbeitnehmer hinsichtlich seiner Behinderung nicht benachteiligt werden darf und im Falle einer Diskriminierung Schadensersatz vom Arbeitgeber geltend machen kann.

Die juristische Literatur kommt vor diesem Hintergrund zwischenzeitlich zu der Auffassung, dass die Frage nach der Schwerbehinderung nunmehr unzulässig ist. 

Ob sich die höchstrichterliche Rechtsprechung dem anschließt, bleibt abzuwarten. Eine klare Änderung der Rechtsprechung ist noch nicht zu verzeichnen, aber zu erwarten.

Dem Arbeitgeber ist zunächst aufgrund potentieller Schadensersatzansprüche gem. § 15 AGG von der Frage nach der Schwerbehinderung abzuraten.

Die Frage nach einer Schwerbehinderung wird jedoch – auch zukünftig- zulässig sein, wenn die auszuübende Beschäftigung aufgrund der Schwerbehinderung nicht oder nur sehr eingeschränkt ausgeübt werden kann. 

2. Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft:

Die Frage nach der Schwangerschaft ist generell unzulässig, dass heißt die potentielle Arbeitnehmerin hat „ein Recht zur Lüge“ ohne mit Nachteilen rechnen zu müssen.

Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut des § 611 a BGB, der eine geschlechtsspezifische Benachteiligung untersagt. 

Die bisherige Rechtsprechung hat lediglich dann die Frage nach der Schwangerschaft für ausnahmsweise zulässig gehalten, wenn die Tätigkeit einer Schwangeren auf dem vorgesehenen Arbeitsplatz von vorneherein aufgrund eines Beschäftigungsverbotes (bspw. Nachtarbeit) zum Schutz der Schwangeren bzw. des Ungeborenen unzulässig wäre.

Auch diese Ausnahme soll es nunmehr nach dem BAG, zumindest wenn es um eine Bewerbung auf eine unbefristete Stelle geht, nicht mehr geben (BAG Urteil vom 06. 02. 2003, 2 AZR 621/01). Begründung: die Schwangerschaft und somit auch ein Beschäftigungsverbot aus Mutterschutzgesichtspunkten ist nur vorübergehender Natur.

Ob und inwieweit dies auch gilt, wenn es um ein befristetes Arbeitsverhältnis geht, und die Schwangere die vereinbarte Tätigkeit niemals ausüben kann, wurde seitens des BAG noch nicht geklärt.

